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GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG 

Höherer Bundeszuschuss sinnvoll
Von den Ausgaben der Krankenkassen entfallen rund 18 Prozent auf versicherungsfremde 
Leistungen. Die sind in der solidarischen Versicherung richtig angesiedelt, sollten aber besser 
aus Steuermitteln bestritten werden. 

Knapp 58 Milliarden Euro zahlen die Krankenkassen der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr für Leistungen, 
die vollständig oder anteilig versicherungsfremd sind. Das er-
gibt eine neue Studie des Berliner IGES Instituts, die das IMK 
gefördert hat. Damit flossen 2024 rund 18 Prozent der Ge-
samtausgaben in Aufgaben, die einen hohen gesellschaft-
lichen Nutzen stiften, von dem aber nicht nur die Beitrags-
zahlenden profitieren und der daher breiter finanziert werden 
sollte. Das geschieht bislang nur zu einem relativ geringen 
Anteil. Denn den 58 Milliarden Euro stehen Bundeszuschüs-
se an die GKV von lediglich 14,5 Milliarden Euro gegenüber.

Versicherungsfremde Leistungen sind beispielswei-
se die beitragsfreie Mitversicherung von nicht-erwerbstäti-
gen Ehepartnern oder -partnerinnen und von Kindern, die 
indirekte Finanzierung von Krankenhausinvestitionen oder 
Beiträge für Grundsicherungsbeziehende, die vom Bund 
nicht komplett übernommen werden. Von Fachleuten dis-
kutiert wird unter anderem auch, inwiefern von 
den Kassen bezahlte Schutzimpfungen zumin-
dest teilweise dazu zählen. Schließlich kommt 
ihre krankheitsvermeidende Wirkung nicht nur 
der Gemeinschaft der GKV-Versicherten zugute, 
sondern wirkt auch darüber hinaus.

„Wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben 
zu stemmen, ist eine Stärke, die die solidarische 
GKV von privatwirtschaftlichen Versicherungsun-
ternehmen unterscheidet“, sagt IMK-Direktor Se-
bastian Dullien. „Grundsätzlich sind Leistungen 
wie die Familienversicherung dort auch gut und 
richtig angesiedelt. Aber die Kassen und ihre Ver-
sicherten dürfen nicht auf den Kosten dieser ge-
samtgesellschaftlichen Aufgaben sitzen bleiben.“

Insgesamt identifiziert das IGES neun Leistun-
gen mit einem jährlichen Gesamtvolumen von 
knapp 22 Milliarden Euro, die es vollständig als 
versicherungsfremd einstuft. Der größte Posten 
ist die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepart-
nerinnen und -partnern. Weitere acht Leistungen 
stufen die Forscher als „teilweise begründbar“ 
versicherungsfremd ein. Diese sollten daher allenfalls an-
teilig aus Versichertenbeiträgen bezahlt werden. Darunter 
sind 24 Milliarden Euro, die in die beitragsfreie Mitversiche-
rung von Kindern fließen. Bei anderen Leistungen, die von 
manchen Fachleuten als versicherungsfremd bezeichnet 
werden, hält das IGES eine entsprechende Einstufung hin-
gegen für kaum begründbar. Zudem betonen die Forschen-
den: Die Einstufung einer Leistung als versicherungsfremd 
sagt nichts darüber aus, ob diese Leistung Teil der gesetzli-
chen Versicherung sein sollte oder nicht.

„Die Studie macht deutlich, dass es nicht einfach, aber 
durchaus möglich ist, versicherungsfremde Leistungen in 

der GKV plausibel abzugrenzen. Klar wird auch, dass die gro-
ße Mehrheit der versicherungsfremden Ausgaben keines-
wegs überflüssig ist, sondern einen großen gesamtgesell-
schaftlichen Nutzen stiftet. Allerdings wird dieser Nutzen 
derzeit zu stark über Beiträge finanziert“, betont Katja Rietz-
ler, Expertin des IMK für Fiskalpolitik. Die Studie zeige zu-
dem, „dass die versicherungsfremden, aber gesamtgesell-
schaftlich sinnvollen Ausgaben der GKV um ein Mehrfaches 
höher sind als der Zuschuss, den der Bund aktuell zum Aus-
gleich zahlt“, ergänzt Dullien. „Ein höherer Bundeszuschuss 
aus Steuermitteln wäre also nur fair und ein sinnvoller Bei-
trag, um die Finanzierungslücke der GKV zu reduzieren.“ 

Gleichzeitig sei es nötig, Reformvorschläge zu verfol-
gen, die das Gesundheitssystem effizienter machen, indem 
die Qualität von medizinischen Leistungen verbessert oder 
Doppeluntersuchungen vermieden werden. Eine konse-
quente Digitalisierung sei ebenfalls wichtig, so Dullien. 

In einer anderen Studie haben Dullien und Rietzler kürzlich 
gezeigt, dass die Gesamtausgaben für soziale Sicherung in 
Deutschland nicht auffällig groß und in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten auch nicht übermäßig gestiegen sind. 
Gemessen an der Wirtschaftsleistung blieben sie in zent-
ralen Bereichen wie Grundsicherung, Rente oder Arbeitslo-
senversicherung sogar unverändert oder waren etwas nied-
riger als vor 15 oder 20 Jahren. Wirklich problematisch war 
nach der Analyse nur die Kostenentwicklung im Gesund-
heitssystem.<
Quelle: Martin Albrecht, Richard Ochmann: Versicherungsfremde Leistungen in der GKV.  
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Aufgaben für die ganze Gesellschaft
Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt für wichtige gesellschaftliche Leistungen, 
die nicht nur ihren Versicherten nutzen. Die setzen sich u. a. zusammen aus ...
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